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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

1.	 Urheberrecht und Nutzungsrechte 
1.1.1 	 Jeder an David&Goliath erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag, der auf die Einräumung von 

Nutzungsrechten an seinen Werkleistungen gerichtet ist. Es gelten die Bestimmung der §§ 2 und 31 
UrhG in Verbindung mit den Werkvertragsbestimmungen des BGB. 

1.1.2. 	 Der Kunde erwirbt grundsätzlich nur ein einfaches Nutzungsrecht zur einmaligen Verwendung.

1.1.3.	 Ausschließliche Nutzungsrechte, medienbezogene oder räumliche Exklusivrechte oder Sperr-
fristen müssen gesondert vereinbart werden und bedingen einen Aufschlag lt. Buyout-Rechteta-
belle David&Goliath.

1.1.4.	 Mit der Lieferung wird lediglich das Nutzungsrecht übertragen für die einmalige Nutzung des Bild-
materials zu dem vom Kunden angegebenen Zweck und der Marke und in der Publikation und in 
dem Medium oder Datenträger, welche/-s/-n der Kunde angegeben hat oder welche/-s/-r sich aus 
den Umständen der Auftragserteilung ergibt. Im Zweifelsfall ist maßgeblich das Objekt (Zeitung, 
Zeitschrift usw.), für das das Bildmaterial ausweislich des Lieferscheins oder der Versandadresse 
zur Verfügung gestellt worden ist.

1.1.5.	 Jede über Ziffer 1.1.4. hinausgehende Nutzung, Verwertung, Vervielfältigung, Verbreitung oder 
Veröffentlichung ist honorarpflichtig und bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des 
Fotografen. Das gilt insbesondere für:

	 - eine Zweitverwertung oder Zweitveröffentlichung, insbesondere in Sammelbänden, produktbe-
gleitenden Prospekten, bei Werbemaßnahmen oder bei sonstigen Nachdrucken,

	 - jegliche Bearbeitung, Änderung oder Umgestaltung des Bildmaterials, die Digitalisierung, Spei-
cherung oder Duplizierung des Bildmaterials auf Datenträgern aller Art (z.B. magnetische, op-
tische, magnetooptische oder elektronische Trägermedien wie DVD, CD-ROM, CDi, Disketten, Fest-
platten, Arbeitsspeicher, Mikrofilm etc.), soweit dieses nicht nur der technischen Verarbeitung des 
Bildmaterials dient,

	 - jegliche Vervielfältigung oder Nutzung der Bilddaten auf DVD, CD-ROM, CDi, Disketten oder ähn-
lichen Datenträgern,

	 - jegliche Aufnahme oder Wiedergabe der Bilddaten im Internet oder in Online- Datenbanken oder 
in anderen elektronischen Archiven (auch soweit es sich um interne elektronische Archive des 
Kunden handelt),

	 - die Weitergabe des digitalisierten Bildmaterials im Wege der Datenfernübertragung oder auf Da-
tenträgern, die zur öffentlichen Wiedergabe auf Bildschirmen oder zur Herstellung von Hardcopies 
geeignet sind.

1.1.6.	 Veränderungen des Bildmaterials durch Foto-Composing, Montage oder durch elektronische Hilfs-
mittel zur Erstellung eines neuen urheberrechtlich geschützten Werkes sind nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des Fotografen und nur bei Kennzeichnung gestattet. Auch darf das 
Bildmaterial nicht abgezeichnet, nachgestellt fotografiert oder anderweitig als Motiv benutzt wer-
den.

1.1.7.	 Der Kunde ist nicht berechtigt, die ihm eingeräumten Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Drit-
te, auch nicht auf andere Konzern- oder Tochterunternehmen, Marken und Labels zu übertragen.

1.1.8.	 Jegliche Nutzung, Wiedergabe oder Weitergabe des Bildmaterials ist nur gestattet unter der Vo-
raussetzung der Anbringung des vom Fotografen vorgegebenen Urhebervermerks in zweifelsfreier 
Zuordnung zum jeweiligen Bild.
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1.2	 Für die Entwürfe und Werkzeichnungen von David&Goliath als geistige Schöpfung gilt das Urher-
berrechtsgesetz. Die Bestimmungen des Urherberrechtsgesetzes gelten auch dann, wenn die nach 
§ 2 UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist. 

 
1.2.1 	 Die Entwürfe und Werkzeichnungen dürfen einschließlich der Urheberzeichnungen weder im Ori-

ginal noch bei der Reproduktion verändert werden. Jede Nachahmung - auch von Teilen oder De-
tails - ist unzulässig. 

 
1.2.2 	 Die Arbeiten dürfen nur für die vereinbarte Nutzungsart und den vereinbarten Zweck im verein-

barten Umfang verwertet werden. Jede anderweitige oder weitergehende Nutzung ist nur mit der 
Einwilligung von David&Goliath und nach Vereinbarung eines zusätzlichen Nutzungshonorares 
gestattet. 

 
1.2.3 	 Mit der Zahlung des Nutzungshonorares erwirbt der Auftraggeber das Recht, die Arbeiten im ver-

einbarten Rahmen zu verwerten (nutzen). Dabei räumt ihm David&Goliath in der Regel zugleich 
das ausschließliche Nutzungsrecht gemäß § 31 Abs. 3 UrhG ein. 

 
1.2.4 	 Vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstige Mitarbeit haben keinen Einfluss auf die Höhe 

der Vergütung. Sie begründen kein Miturheberrecht, es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart 
worden ist. 

 

2. 	 Vergütung 
2.1 	 Entwürfe und Werkzeichnungen bilden zusammen mit der Einräumung von Nutzungsrechten 

eine einheitliche Leistung. Die Vergütung dieser Leistung setzt sich aus folgenden Teilhonoraren 
zusammen: 

		  a) dem Entwurfshonorar 
		  b) dem Entgelt für das Copyright (Nutzungshonorar) 
		  c) dem Werkzeichnungshonorar 
 
2.2 	 Die Vergütung wird auf der Grundlage des Vergütungstarifvertrages (VTV) für Designleistungen 

arbeitnehmerähnlicher freier Mitarbeiter in der jeweils gültigen Fassung berechnet. 
 
2.3 	 Werden keine Nutzungsrechte eingeräumt, entfällt das Entgelt für das Copyright. 
 
2.4	 Die Vorlage von Entwürfen und sämtliche sonstige Tätigkeiten, die David&Goliath für den Auf-

traggeber erbringt sind kostenpflichtig, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. 
 
3. 	 Fälligkeiten 
3.1 	 Die Vergütung ist bei Ablieferung fällig. Sie ist ohne Abzug zahlbar. Werden die bestellten Arbeiten 

in Teilen angenommen, so ist ein entsprechendes Teilhonorar jeweils bei Abnahme des Teiles fäl-
lig. 

 
3.2 	 Bei Zahlungsverzug kann David&Goliath Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen Dis-

kontsatz der Deutschen Bundesbank verlangen. 
 
3.3 	 Erstreckt sich ein Auftrag über längere Zeit und erfordert von David&Goliath hohe finanzielle Vor-

leistungen, so sind angemessenen Abschlagszahlungen zu leisten, und zwar 1/3 der Gesamtvergü-
tung bei Auftragserteilung, 1/3 nach Fertigstellung von 50% der Arbeiten. 

 
3.4 	 Die Vergütungen sind Nettobeträge, die zuzüglich Mehrwertsteuer zu zahlen sind. Für die Einräu-

mung und Übertragung urheberrechtlicher Nutzungsrechte und die zu deren Vorbereitung erfor-
derlichen Leistungen (Entwürfe, Werkzeichnungen etc.) gilt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz 
gemäß § 12 Abs. Nr. /c UStG. 

 
4. 	 Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten. 
4.1 	 Sonderleistungen wie z.B. die Umarbeitung oder Änderung von Werkzeichnungen, Manuskript-

studium oder Drucküberwachung werden dem Zeitaufwand entsprechend VTV gesondert berech-
net. 
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4.2 	 David&Goliath ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen 
und für Rechnung des Auftragsgebers zu bestellen. 

 4.3 	 Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und für Rechnung von 
David&Goliath abgeschlossen werden, ist der Auftraggeber verpflichtet, David&Goliath im Inner-
verhältnis von sämtlichen Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Vertragsabschluß er-
geben. Dazu gehört insbesondere die Übernahme der Kosten. 

 
4.4 	 Auslagen für technische Nebenkosten, insbesondere für spezielle Materialien, Anfertigung von 

Modellen, Fotos, Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, Fotosatz, Druck etc. sind vom Auftragge-
ber zu erstatten. 

 
4.5 	 Kosten für Spesen für Reisen, die im Zusammenhang mit dem Auftrag zu unternehmen sind, wer-

den nur in Rechnung gestellt, wenn die Reise mit dem Auftraggeber vereinbart wurde. 
 
5. 	 Eigentumsvorbehalt 
5.1 	 An Entwürfen und Werkzeichnungen werden nur Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch Eigen-

tumsrechte übertragen. 
 
5.2 	 Die Originale sind daher nach angemessener Frist unbeschädigt zurückzugeben, falls nicht aus-

drücklich eine andere Vereinbarung getroffen wurde. 
 
5.3 	 Die Zusendung und etwaige Rücksendung der Arbeiten gehen auf Gefahr und Rechnung des Auf-

traggebers. 
 
5.4 	 David&Goliath ist nicht verpflichtet Dateien, Quelldateien oder Layouts, die im Computer er-

stellt wurden, an den Auftraggeber herauszugeben. Wünscht der Auftraggeber die Herausgabe 
von Computerdaten oder Quelldaten, so ist dies gesondert zu vereinbaren und zu vergüten. Hat 
David&Goliath dem Auftraggeber Computerdateien zur Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit 
vorheriger Zustimmung von David&Goliath unter Berücksichtigung von Ziffer 1 geändert oder 
weiterverwendet werden. 

 
6. 	 Korrektur, Produktionsüberwachung und Belegmuster
6.1	 Vor der Ausführung und Vervielfältigung sind David&Goliath Korrekturmuster vorzulegen. 
 
6.2 	 Die Produktionsüberwachung durch David&Goliath erfolgt nur aufgrund besonderer Vereinba-

rung. Bei der Übernahme der Produktionsüberwachung ist David&Goliath berechtigt, nach eige-
nem Ermessen - unter Berücksichtigung der Vorstellungen und Vorgaben des Auftraggebers - die 
notwendigen Entscheidungen zu treffen und entsprechende Anweisungen zu erteilen. 

 
6.3 	 Texte werden nach bestem Wissen sorgfältig gelesen, Ziffer 7 gilt sinngemäß auch für die Texte. 
 
6.4 	 Von allen vervielfältigten Arbeiten werden David&Goliath 10-20 einwandfreie ungefaltene Belege 

(bei wertvollen Stücken eine angemessene Anzahl) unentgeltlich überlassen. David&Goliath ist 
berechtigt diese Stücke zum Zweck der Eigenwerbung zu verwenden. 

 
7. 	 Haftung 
7.1 	 Mit der Genehmigung von Entwürfen, Reinausführung oder Werkzeichnungen durch den Auf-

traggeber übernimmt dieser die Verantwortung für die Richtigkeit von Bild und Text. 
 
7.2 	 Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, Reinausführungen oder Werkzeichnungen 

entfällt jede Haftung von David&Goliath.
 
7.3 	 Für wettbewerbs- oder warenzeichenrechtliche Zulässigkeit und Eintragsfähigkeit der Entwürfe 

haftet David&Goliath nicht. 
 
7.4 	 Soweit David&Goliath notwendige Fremdleistungen in Auftrag gibt, sind die jeweiligen Auf-

tragnehmer/Vertragspartner keine Erfüllungsgehilfen von David&Goliath. Eine Haftung für die 
Leistungen und Arbeitsergebnisse solcher Auftragnehmer/Vertragspartner wird ausgeschlossen, 
soweit dem gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen. 

8. 	 Gestaltungsfreiheit und Vorlagen
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8.1 	 Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamationen hinsichtlich der künstle-
rischen Gestaltung sind ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Pro-
duktion Änderungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen. David&Goliath behält den Vergütungs-
anspruch für bereits begonnene Arbeiten. 

 
8.2 	 Die vom Auftraggeber überlassenen Vorlagen (z.B. Fotos, Texte, Modelle, Muster etc.) werden vom 

Designer unter der Voraussetzung verwendet, dass der Auftraggeber zu deren Verwendung berech-
tigt ist. 

 
9. 	 Schlussbestimmungen 
9.1 	 Erfüllungsort ist für beide Seiten Lüdenscheid.
 
9.2 	 Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen berührt die Geltung der übrigen Bestim-

mungen nicht. 
 
9.3 	 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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